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 Veröffentlicht am 22.03.1994

Norm

UWG §9a Abs1 Z1

Rechtssatz

Unter einer ö entlichen Bekanntmachung ist eine Verö entlichung zu verstehen, die sich an einen grundsätzlich

unbegrenzten Personenkreis, somit an jedermann wendet; Beispiele dafür sind nicht nur Werbeanzeigen,

Werbeanschläge, Lichtwerbung, Werbe lme und Werbefunksendungen und dergleichen, sondern auch Warenzeichen

und Ausstattungen, wobei sich die Werbung auf irgendeiner Stelle der Ware befinden kann.
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